
 

 

 

 

 

Kreislogo von Walter Müller 
 
 
 
1. Urlaubsvertretungen 

 
Die Kreismitarbeiter Josef Frings (Kreissachbearbeiter) und Rudolf Weiß 
(Schiedsrichteransetzer Senioren) befinden sich im Urlaub und werden in dieser Zeit, wie folgt 
vertreten. 
 

 Vertretung Rudolf Weiß durch Markus Wozlawek bis einschließlich 11. Oktober 
 

 Vertretung Josef Frings durch Horst Setzepfandt bis einschließlich 23. Oktober 
 
 
2. Gruppeneinteilung Bambini-Saison 2018/19 
 
Die Gruppeneinteilung der Bambini-Saison ist im Folgenden zu sehen. Des Weiteren wird die 
Einteilung des Kreis-Bambini-Tages in Sinzig zeitnah von Staffelleiter Ronny Jäckel folgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Hinweise:  

 Der Kreis-Bambini-Treff findet am 25.11.18 in Sinzig statt. Ausrichter ist die SG Westum 

Löhndorf. 
 Bitte überprüfen Sie die Bambini-Treff-Termine ihres Vereins und teilen Sie Änderungen 

dem Staffelleiter Ronny Jäckel mit. 

Gruppe 1 Mannschaft Bambini-Treff 

1 JSG Maifeld I 18.11.18 

2 JSG Maifeld II 18.11.18 

3 SV Hatzenport-Löf 09.02.19 

4 JSG Nettetal Rüber 01.05.19 

5 SV Alzheim 23.06.19 

6 SG Mendig I Noch offen 

7 SG Mendig II Noch offen 

Gruppe 2 Mannschaft Bambini-Treff 

1 SCC Saffig Okt./Nov. 18 

2 FC Plaidt I 13.01.19 

3 FC Plaidt II 13.01.19 

4 SV Eintracht Eich 02.06.19 

5 SG 99 Andernach 23.06.19 

6 JSG Nettetal O‘dung 16.06.19 

7 TG Jahn Namedy 11.08.19 

Gruppe 1 Mannschaft Bambini-Treff 

1 Ahrweiler BC I Februar 19 

2 Ahrweiler BC II Februar 19 

3 TuS Hausen 19.05.19 

4 SC Sinzig 15.06.19 

5 Spvgg Nickenich I 09.06.19 

6 Spvgg Nickenich II 09.06.19 

7 SC Niederzissen 22.06.19 

Gruppe 1 Mannschaft Bambini-Treff 

1 JSG Grafschaft I 03.02.19 

2 SV Kripp 18.05.19 

3 SG Westum/L. I 01.06.19 

4 SG Westum/L. II 01.06.19 

5 JSG Grafschaft II 16.06.19 

6 BSC Unkelbach Juni 19 

   

Gruppe 1 Mannschaft Bambini-Treff 

1 JSG Ahrtal Insul  13.01.19 

2 TuWi Adenau 10.02.19 

3 TuS Oberwinter 10.03.19 

4 SC Bad Bodendorf 19.05.19 

5 JSG Burgbrohl 26.05.19 

6 JSG Brohl-Lützing 16.06.19 

7 DJK Baar Juni 19 

Ohne BT 
SV Kürrenberg 
TuS Mayen 

SG Kirchwald 
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 Alle Manschaften aus der eigenen Gruppe sind schriftlich spätestens 4 Wochen vor dem 
Termin zum eigenen Bambini-Treff einzuladen. Der Staffelleiter erhält eine Kopie der 
Einladung. 

 Das unentschuldigte Fernbleiben an einem Bambini-Treff o. die Nichtaustragung des 
eigenen angemeldeten Bambini-Treffs, kann zu einer Meldung an die Spruchkammer 
führen. 

 
 
 
 
 
3. Spielverlegungen Junioren 
 

Es häufen sich die Fälle, insbesondere im C-/B-Jgd-Bereich, wo angesetzte Partien am Vor- 
oder Spieltag kurzfristig abgesagt werden ohne den zuständigen Staffeleiter darüber zu 
informieren. Wir weisen darauf hin, dass dies ein Verstoß gegen die geltenden Weisungen und 
Ordnungen ist und in dieser Form von den Staffelleitern nicht mehr hingenommen wird. Um 
Meldungen an die Spruchkammer zu vermeiden, möchten wir noch einmal auf die im Anhang 
befindlichen Durchführungsbestimmungen hinweisen.  
 

 



Jugendspielbetrieb der C - bis AJgd                                                                                             

Es häufen sich die Fälle, insbesondere im C-/B-Jgd-Bereich, wonach am Vortag oder am 

Spieltag kurzfristig die Spiel abgesagt werden und der SpLtr über den Grund der 

Spielabsage nicht informiert wird. Dieses Verhalten stellt ein klarer Verstoß gegen die 

geltenden Weisungen und Ordnungen FVR dar und wird in dieser Form nicht mehr 

hingenommen. Um  Meldungen an die Spruchkammer zu vermeiden, sind nachfolgende 

Durchführungsbestimmungen FVR zur Jugendordnung 2018/19 vom 04. Juni 2018 zu 

beachten:                                                                                                                                 

Zu SpO  § 18 (Pflichtspiele)  FVR                                                                                                                             

Hat ein Verein mindestens vier Stammspieler der Mannschaft nicht zur Verfügung (Vorlage 

von ärztlichen Attesten), weil diese Spieler krank sind (keine Sportverletzung), kann der 

Spielleiter einen förmlichen Spielverlegungsantrag auch ohne Einverständniserklärung des 

Gegners genehmigen; bei Siebenermannschaften müssen es mindestens drei Spieler sein. 

Aus den Attesten muss eindeutig hervorgehen, dass es sich um eine Krankheit handelt. 

Anderslautende Atteste werden nicht anerkannt. Bei religiösen und schulischen 

Veranstaltungen müssen die entsprechenden Bescheinigungen 5 (fünf) Tage vor dem 

geplanten Anstoß dem Spielleiter vorliegen. Verfügt dieser Verein oder diese JSG über eine 

untere Mannschaft dieser Altersklasse, muss zuerst die obere Mannschaft von dort ergänzt 

werden, sofern diese Mannschaft spielfrei hat. Der Spielleiter kann verlangen, dass die 

Atteste vor dem Anstoß vorliegen.                                                                                                                                                                                       

Zu SpO § 18, Ziffer 2 und 3 FVR                                                                                                                             

Ein Verlegungsantrag muss 5 Tage vor dem Spieltermin beim Spielleiter eingegangen sein. 

Ausnahmen sind bei Erkrankungen oder „höheren Gewalt“ möglich.                                                                                                                               

Zu § 19, Ziffer 2 Buchstabe f (Spielverlust) FVR                                                                                                       

Ein Spiel darf nicht begonnen werden, wenn a) Elfermannschaften mit weniger als 7 

Spielern, b) Neunermannschaften (C- und D-Junioren) mit weniger als 6 Spielern, im A- und 

B-Juniorenbereich mit weniger als 7 Spielern, und c) Siebenermannschaften mit weniger als 

5 Spielern antreten oder eine Mannschaft nicht in ordnungsgemäßer Spielkleidung oder 

später als 45 Minuten nach dem angesetzten Zeitpunkt antritt.  Eine Fortsetzung des Spiels 

ist nicht möglich, wenn sich die Spielerzahl während des Spiels auf die o.g. Spielerzahlen 

reduzieren.  

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass im A- und B-Jgd – Spielbetrieb Platzordner 

zu stellen sind.                                                                                                                                

Zu SpO § 22 Z.1 d (Platzordner) FVR                                                                                                                              

zur Aufrechterhaltung der Platzordnung hat der Platzverein genügend durch Armbinden oder 

Ordnerwesten gekennzeichnete Platzordner bereit zu stellen. Für den A- und B-

Jugendbereich ist dem Schiedsrichter eine Liste mit 2 Personen unaufgefordert vor dem 

Spiel zu übergeben.   

 

 


